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InteressentInnen 
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vorlesungsfreie Zeit

(06.02. – 31.03.2012)

Betreff: Selbstorganisierte Gruppen im Wintersemester 2011/2012
          vorlesungsfreie Zeit vom 06.02. – 31.03.2012
Vorbemerkungen

1.
 Vereinbarungen/Hallenreservierungen für das WS 2011/2012 laufen am 04.02.2012 aus. 

2. In der vorlesungsfreien Zeit stehen von Mo-Fr folgende Sportstätten/ Termine für selbstorganisierte Gruppen zur Verfügung:

· Uni-Sporthalle: 

„Rest“-Termine vor und nach 16 Uhr 

· LOK-Sporthalle: 

„Rest“-Termine ab 18 bzw. 20 Uhr

· Uni-Gymnastikhalle:  

Termine vor und nach 16 Uhr

· „FH“-Sporthalle: 

voraussichtlich: Di., Mi., Do 16-21.30 Uhr

3.
Die verfügbaren Termine für selbstorganisierte Gruppen können erst ab Di., 24.01.2012 (nach Festlegung des angeleiteten Sportprogramms) bekannt gemacht werden.

4.
Auch selbstorganisierte Gruppen incl. der „Verantwortlichen“ sind ausschließlich für Hochschul-Mitglieder und Hochschul-Angehörige (Uni Bielefeld, FH Bielefeld) offen. Bei Verstoß wird die Vereinbarung gelöst.

Neben den evtl. festen Gruppenmitgliedern muss auch weiteren interessierten Hochschul-Mitgliedern und Hochschul-Angehörigen die Teilnahme ermöglicht werden.

Studierende nehmen weiterhin kostenlos teil.

Gemäß der Amtlichen Mitteilungen der Universität Bielefeld vom 11.5.98 wurden zum WS 1998/99 von Bediensteten und Dritten Entgelte für die Teilnahme am Hochschulsport, im engeren Sinne für die Nutzung der Sportstätten fällig (vgl. Aushänge); diese „Regelungen...“ waren erforderlich aufgrund eines Erlasses des MWF vom August 1994.

Das Entgelt beträgt für die Bediensteten der Universität Bielefeld und der Fachhochschule Bielefeld 15,-- Euro/Semester, für Dritte 100,00 Euro/Semester.

Seit dem SS 2003 wurde die Ausweispflicht/der Nachweis zur Teilnahmeberechtigung umgestellt: Die Mensa-Chipkarte ist „der Schlüssel“ zur Benutzung der Sportstätten; sie wird individuell mit dem Code Hochschulsport-Berechtigung ausgestattet. Einzelheiten zu dem Verfahren werden in gesonderten Aushängen angekündigt. 

Vergabeverfahren
1. Die Termine der vorläufig freien Sporthallenkapazitäten werden spätestens ab Di., 24.01.2012, per Aushang bekannt gegeben.

2. Anträge auf Nutzung bestimmter Zeiten (mit Alternativen) sind auf Vordrucken bis Mo., 30.01.2012, 12.00 Uhr in E 0-146 einzureichen (ab 24.01.2012).

Auf den ab 24.01.2012 einzureichenden Vordrucken für die Nutzung bestimmter Zeiten sind bei den voraussichtlichen Gruppenmitgliedern auch Status, Fakultät/Einrichtung bzw. Matrikel-Nr. einzutragen.

3. Per Aushang werden vorgesehene Zuweisungen (ggf. wird bei mehreren Anträgen für einen Termin eine Gruppe ausgelost) am Mi., 01.02.2012, ab 14.00 Uhr bekannt gemacht.

Die „Antragslage“ dient zur Information über die eingegangenen Anträge.

Bei den „Zuweisungsvorschlägen“ werden nur Anträge berücksichtigt, bei denen die voraussichtlichen Gruppenmitglieder namentlich aufgeführt sind. Für Doppel-/Mehrfachanträge werden keine Zuweisungsvorschläge gemacht.

4.
Damit der Hallentermin gemäß den Zuweisungsvorschlägen ab Mo., 06.02.2012, wirksam wird, sind am Do., 02.02.2012 10.00-12.00 Uhr in E 0-146 Vereinbarungen abzuschließen; über diese Vereinbarungen ist auch der Unfallversicherungsschutz geregelt.

5. Bei diesem Vergabeverfahren nicht belegte Termine (bitte Aushang über Belegungsstand am Do., 02.02.2012, ab 13.30 Uhr beachten), werden am Fr., 03.02.2012 in der Reihenfolge der Beantragung/Abschluss einer Vereinbarung nach folgendem Zeitplan vergeben:

a)  Fr., 03.02.2012, 11.30-11.45 Uhr an die Gruppen, für deren Anträge keine

    Zuweisungsvorschläge erfolgten;

b)  Fr., 03.02.2012, 11.45-12.00 Uhr

· an Gruppen, deren Anträge zu spät eingingen;

· an Gruppen, die am 01.02.2012 keine Vereinbarungen abgeschlossen haben;

· an Gruppen, die die bisherigen Termine versäumten.

6.
Außerhalb der unter 4. und 5. genannten Termine kann aus organisatorisch-technischen Gründen keine Sportstätten-Reservierung vorgenommen werden.

7.
Diejenigen, die als „Verantwortliche“ die Vereinbarung unterschreiben/abschließen, übernehmen folgende Pflichten:

· Beachtung der gesonderten Hinweise für einzelne Sportstätten (z.B. Ball-

     material, Auf- und Abbau von Sportgeräten, Schlüsseldienst);

· Einhaltung der Benutzungsordnung (s. Aushänge);

· Übernahme der Aufsichtspflicht;

· Meldung von Sportunfällen;

· ggf. Begrenzung der TeilnehmerInnen-Zahlen aus Sicherheitsgründen;

· Erstellung der TeilnehmerInnen-Listen.

· Hinweis auf die Teilnahmeberechtigung und ggf. Kontrollen bei den NutzerInnen

Carmen Jarkusch

1) P.S.: Das Vergabeverfahren für das SS 2012  wird per Aushang ab Februar 2012 bekannt gemacht. Die Vergabe wird in der letzen semesterfreien Woche vom 26.03.2012 erfolgen. Selbstorganisierte Gruppen werden ab 10.04.2012 die Sportstätten benutzen können.

2) P.S.: Wichtiger Hinweis

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei selbstorganisiertem Sporttreiben nur dann ein Unfallversicherungsschutz besteht, wenn für die jeweilige Gruppe/Zeit im Rahmen des Vergabeverfahrens eine Vereinbarung abgeschlossen worden ist.

Einzelheiten zu dem versicherten Personenkreis und dem Unfall-Meldeverfahren sind den Allgemeinen Hinweisen zum Sportprogramm zu entnehmen.

Telefon: (05 21) 106-6113/ 6152


Telefax: (05 21) 106-6129
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Universitätskasse: Westdeutsche Landesbank, Girozentrale Bielefeld, BLZ 480 500 00, Konto 61036                                                                                                          

Dienstgebäude: Universität Bielefeld, Universitätsstr. 25, 33615 Bielefeld

Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinien 57,157 (ab Bahnhof), 20, 21, 22, 23 (ab Jahnplatz)


